
 
 
 
 

B E S C H L U S S A U S F E R T I G U N G  

(Die Genehmigung des Protokolls durch den Stadtrat steht noch aus) 
 
 
Teilweise Öffnung des Geländes der Landesgartenschau 
-Antrag der Stadtratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 28.04.2020- 
 
Beratungsabfolge 
 

Sitzung Datum Beschlussqualität 

Stadtrat 07.05.2020 Entscheidung 

 
Antrag: 
 
Obwohl die entscheidende Sitzung des Aufsichtsrats am 7. Mai 2020 noch aussteht, ist bereits 
jetzt durch das von der Landesregierung erlassene allgemeine Verbot von Großveranstaltungen 
klar, dass die Landesgartenschau Ingolstadt 2020 (LGS) auf das nächste Jahr verschoben werden 
muss. 

Das 23 Hektar große Gelände wird nach der LGS den Bewohnern der umliegenden Stadtviertel als 
Park zur Verfügung stehen. Durch die Verschiebung der Eröffnung müssen die Menschen im stark 
verdichteten Nordwesten der Stadt nun ein weiteres Jahr auf die dringend benötigte 
Erholungsfläche im Grünen warten. 

Wohnortnahes Grün ist im Jahr 2020 unter den besonderen Umständen der Corona-Krise aber 
gerade besonders wichtig. Heuer werden viele Menschen die Sommerferien zuhause verbringen, 
wodurch der Druck auf Parks und öffentliche Naherholungsgebiete stark zunehmen wird. 
Besonders Familien ohne eigenen Garten sind auf öffentliche Grünflächen für Sport- und 
Freizeitaktivitäten angewiesen, um den Bewegungsdrang zu stillen und Stress abzubauen. 

Es ist daher aus unserer Sicht der Öffentlichkeit kaum zu vermitteln, dass BürgerInnen im Sommer 
und Herbst des Corona-Jahres vor den verschlossenen Toren eines dringend benötigten Parks 
stehen werden. 

Wir schlagen deshalb vor, unter Wahrung der steuer- und förderrechtlichen Interessen der LGS 
Ingolstadt verschiedene Varianten einer teilweisen Öffnung des Geländes für die Allgemeinheit zu 
prüfen. 

Es ist dabei zu beurteilen, welche Bereiche geeignet sind, nach einer vorübergehenden Nutzung in 
dieser Saison für die Eröffnung im nächsten Jahr mit entsprechenden Maßnahmen aufgefrischt zu 
werden. 

Die partielle Öffnung müsste selbstverständlich auch den Vorgaben des Infektionsschutzes 
(Abstand auf Wegen, Begrenzung der Besucheranzahl auf dem Gelände) genügen bzw. im Laufe 
des Jahres bei Lockerungen der Auflagen angepasst werden. 

Das Gelände ist nur tagsüber geöffnet. 

Die Pflege der Anbauflächen wird auf das Nötigste beschränkt. Der Wuchs der Bäume und Büsche 
entwickelt sich dabei vielleicht nach einem Jahr sogar noch schöner für die Schau. 



Die Attraktionen, wie z.B. die Anlagen der Partnerstädte, sind von der Öffnung ausgenommen. 

Veranstaltungen auf dem Gelände finden nicht statt. 

 

Es sind verschiedene Varianten zu prüfen mit dem Ziel, eine möglichst großzügige Öffnung des 
Geländes über den Sommer und Herbst hin zu erreichen. 

Die Variante, die gesamte Fläche einfach ein Jahr unter Verschluss zu halten, ist vor dem 
Hintergrund der geschilderten Bedürfnisse, besonders der Situation von Familien und Senioren im 
Corona-Jahr, der Bevölkerung nicht zu vermitteln. 

 

Beschluss: 
 
Stadtrat vom  07.05.2020 

Der Antrag wird zurückgezogen. 

 

 
 


